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Anbieterfragebogen
zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von 
aufbereiteten Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte
als Anlage zur Ausschreibung: 
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Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung aufbereiteter Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte
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[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben
	Produktname
	     

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     


Angaben zur Nachweisführung
	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021) zertifiziert.
Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ genannten Kriterien sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist.

Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:       
	|_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte, dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist nicht erforderlich.

Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Ausschlusskriterien des Abschnitts „Anforderungen“ nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Kriterien durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit dem Angebot.
	|_| Ja



	Kein Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei. 
	|_| Ja


Anforderungen
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	1	Anforderungen an Tintenpatronen und Tonerkartuschen und den Aufarbeitungsprozess
	
	

	1.1	Sammlung der Tintenpatronen und Tonerkartuschen
	
	

	Der Anbieter muss ein geeignetes Sammelsystem nachweisen können. Leere und verbrauchte Tintenpatronen und Tonerkartuschen (einschließlich ihrer Bestandteile) aus der Lieferung müssen im Rahmen dieses Systems zur Wiederaufbereitung zurückgewonnen werden.
Wenn der Anbieter nicht nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert ist, muss der Betreiber eines Sammelsystems nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert sein oder eine gleichwertige Prozessbeschreibung vorlegen.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch nach DIN EN ISO 14001 zertifiziertes Sammelsystem oder gleichwertige Prozessbeschreibung
	|_|

	1.2	Entsorgung nicht aufbereitbarer Tintenpatronen und Tonerkartuschen
	
	

	Ist aus technischen Gründen eine nochmalige Aufbereitung unter Einhaltung der in DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 bzw. DIN 33871-1 beschriebenen Prozessschritte nicht möglich, wird dennoch die Rücknahme und eine sachgemäße Verwertung und Entsorgung zugesichert.
Der Anbieter hat dafür zu sorgen, dass Resttoner in staubdicht verschlossenen Behältern einer stofflichen oder thermischen Verwertung zugeführt werden.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch nach DIN EN ISO 14001 zertifiziertes Sammelsystem oder gleichwertige Prozessbeschreibung
	|_|



	1.3	Aufbereitung Tonerkartuschen
	
	

	Die Tonerkartuschen müssen nach einer Aufbereitungsanweisung, in der der Aufbereitungsprozess beschrieben ist, aufbereitet werden. Die Funktionalität der Tonerkartuschen ist durch Prüfungen nach DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 sicherzustellen und zu dokumentieren. 
Die Aufbereitung muss den folgenden Prozessschritten entsprechend der DIN 33870-1 oder 33870-2 folgen und dokumentiert werden:
Wareneingangsprüfung und Kennzeichnung qualitätsrelevanter Komponenten wie Zukaufteile und Rohstoffe.
Prüfung der leeren und gebrauchten Tonerkartuschen. Dabei ist sicherzustellen, dass Leergut eingesetzt wird, das durch OEM in Verkehr gebracht oder entsprechend der Normen DIN 33870-1 und -2 aufbereitet wurde.
Folgende Prozessschritte können bei der Aufbereitung durchgeführt werden:
Zerlegen der Tonerkartusche, soweit es für die Einhaltung der Qualität notwendig ist;
Entfernen des Resttoners;
Reinigen der Komponenten, die für die weitere Verwendung vorgesehen sind;
Entfernen oder irreversible Unkenntlichmachung der OEM-Artikelnummer und des OEM-Logos;
Füllen der Tonerbehälter mit der vorgegebenen Tonermenge und dem Tonertyp entsprechend der Stückliste;
Montage der vorgegebenen Komponenten gemäß Stückliste;
Prüfung der Funktionalität jedes Tonermoduls im Drucker;
Optische Prüfung der fertigen Tonerkartusche;
Kennzeichnung der Tonerkartusche mit einer Seriennummer oder Chargennummer, die die Nachvollziehbarkeit des Aufbereitungsprozesses gewährleistet.
Die aufbereiteten Tonerkartuschen müssen ohne Tonerbefüllung zu mindestens 75 Prozent (Gewichtsprozent) aus aufbereiteten Teilen bestehen. Ausgenommen können folgende Teile sein, die unmittelbar für die Druckqualität entscheidend sind:
Bildtrommel (OPC);
Chip;
Trommelabstreifer (Wiper Blade);
Dosierrakel (Doctor/DO Blade).
Für aufbereitete Tonerkartuschen mit einer zumindest um 50 Prozent höheren Ergiebigkeit gegenüber der Original-Tonerkartusche (Ergiebigkeitszahl EZ ≥ 1,5 nach DIN 33870-1 oder DIN 33870-2, vgl. Abschnitt 2.24 der DIN 33867) bleibt das Gewicht der ersetzten Tonerbehälter bei der Berechnung des Anteils aufbereiteter Teile unberücksichtigt.
Für jeden Modultyp ist der Anteil wiederverwendeter Teile in Gewichtsprozent (+/– 5 Prozent) anzugeben.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfprotokoll eines akkreditierten Prüflabors nach DIN 33870-1 oder DIN 33870-2
	|_|

	1.4	Aufbereitung Tintenpatronen
	
	

	Die Tintenpatronen müssen nach einer Aufbereitungsanweisung, in der der Aufbereitungsprozess beschrieben ist, aufbereitet werden. Die Funktionalität der Tintenpatronen ist durch Prüfungen nach DIN 33871-1 (Abschnitt 7) sicherzustellen und zu dokumentieren. Die Aufbereitung muss den Prozessschritten entsprechend der DIN 33871-1 (Abschnitt 4) folgen und dokumentiert werden.[footnoteRef:2] [2:  	Abweichend von der Norm DIN 33871-1 kann auf die Entfernung der OEM-Artikelnummer und/oder Logos verzichtet werden. Die deutliche Kennzeichnung als wieder befüllte Tintenpatrone, ist entsprechend Kriterium 1.6. verpflichtend.] 

Die aufbereiteten Tintenpatronen müssen ohne Tinte zu mindestens 75 Prozent (Gewichtsprozent) aus aufbereiteten bestehen. Ausgenommen können folgende Teile sein, die unmittelbar für die Druckqualität entscheidend sind:
Chip.
Für aufbereitete Tintenpatronen mit einer zumindest um 50 Prozent höheren Ergiebigkeit gegenüber der Original-Tintenpatrone (Ergiebigkeitszahl EZ ≥ 1,5 nach DIN 33871-1, vgl. Abschnitt 3.6) bleibt das Gewicht der ersetzten Tintenpatrone bei der Berechnung des Anteils aufbereiteter Teile unberücksichtigt.
Für jeden Tintenpatrone ist der Anteil wiederverwendeter Teile in Gewichtsprozent (+/– 5 Prozent) anzugeben.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch Prüfprotokoll eines akkreditierten Prüflabors nach DIN 33871-1
	|_|

	1.5	Anforderungen an Gehäuseteile
	
	

	Vom Anbieter der Tintenpatronen oder Tonerkartuschen zusätzlich oder im Austausch zugefügte neue Teile dürfen keine halogenhaltigen Polymere enthalten.
Die zugefügten Kunststoffteile dürfen keine PBDE (Polybromierte Diphenylether) oder PBB (Polybromierte Biphenyle) als Flammschutzmittel enthalten.
Sofern zugefügte Kunststoffteile schwerer als 25 Gramm sind, müssen sie nach ISO 11469:2017-01 unter Beachtung von ISO 1043, Teil 1 bis 4 gekennzeichnet sein.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|



	1.6	Dokumentation
	
	

	Die Herkunft des eingesammelten Leerguts für aufzubereitende Tintenpatronen und Tonerkartuschen und der Aufbereitungsprozess ist entsprechend den Anforderungen der DIN 33870-1 oder DIN 33870-2 zu dokumentieren (gilt auch für Tintenpatronen):
Für jede aufzubereitende Tintenpatrone oder Tonerkartusche müssen Stücklisten vorhanden sein, aus denen hervorgeht, welche Original-Komponenten oder Alternativ-Komponenten verwendet werden. Für jedes Fertigungslos sind die verwendeten Komponenten zu dokumentieren. Neue oder wiederverwendete Teile sind in der Stückliste zu kennzeichnen.
Der Anbieter benennt für jedes Fertigungslos der aufbereiteten Tintenpatronen oder Tonerkartusche die verwendeten Neu- bzw. wiederverwendeten Teile und dokumentiert den Anteil der wiederverwendeten Teile nach Kriterium 1.2 und 1.3 (in Gewichtsprozenten) sowie die eingefüllten Tinten- oder Tonermengen.
	Ausschlusskriterium
Nachweis im Fall von wieder befüllten Tonerkartuschen durch Vorlage des Informationsblatts nach Abschnitt 4.2 der DIN 33870-15 oder DIN 33870-26 sowie des Prüfberichts nach Abschnitt 8 der DIN 33871-1.
	|_|

	1.7	Kennzeichnung
	
	

	1.7.1	Tintenpatrone/Tonerkartuschen
	
	

	Aufbereitete Tintenpatronen oder Tonerkartuschen sind deutlich als solche entsprechend des Abschnitts 7 der Normen DIN 33870-1 oder -2 bzw. Abschnitt 9 der DIN 33871-1 zu kennzeichnen.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch Produktinformation
	|_|

	1.7.2	Verpackung
	
	

	Die für die Verpackung der Tonerkartuschen oder Tintenpatronen verwendeten Kunststoffe dürfen keine halogenhaltigen Polymere enthalten.
Die verwendeten Kunststoffe sind entsprechend der Anlage 5 des Verpackungsgesetzes in der gültigen Fassung zu kennzeichnen.
Papier und Kartonagen der Verpackungen müssen bei den folgenden Verpackungsmaterialien mindestens den genannten Recyclingfaseranteil aufweisen:
Pappe: 80 Prozent
Wellpappe: 25 Prozent
Faserplatten: 40 Prozent
Spiralgewickelte Röhren: 90 Prozent
Alternativ: Die Verpackung muss so einfach wie möglich sein und muss Rücksicht auf die leichte Wiederverwendung und die Umweltbelastung bei der Entsorgung der Verpackung nehmen. Hierzu gibt der Anbieter detaillierte Informationen einschließlich der genauen Recyclinganteile von der Verpackung an.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellerklärung
	|_|



	2	Anforderung an die verwendeten Toner und Tinten
	
	

	2.1	Schwermetalle
	
	

	Es dürfen keine Stoffe enthalten sein, die Quecksilber-, Cadmium-, Blei-, Nickel- oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.
Herstellungsbedingte Verunreinigungen durch Schwermetalle wie z. B. Kobalt und Nickel sind so gering wie technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar zu halten (Minimierungsgebot). Die Schwermetallgehalte der Tonerpulver sind nach dem Kriterienkatalog des TÜV Rheinland „Druckmodule mit Toner“ und/oder nach den „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Tonerpulver für Laserdrucker und Kopiergeräte“ der IFA zu bestimmen. Die Gehalte müssen kleiner oder gleich der in der Tabelle 1 genannten Prüfwerte sein.
Tabelle 1:	Zulässige Prüfwerte für Schwermetalle und metallorganische Verbindungen
	Prüfparameter
	Bestimmungs-methode
	Prüfwerte [mg/kg]

	Cadmium
Kobalt 
Nickel
	ICP/MS oder ICP-OES 
ICP/MS oder ICP-OES
ICP/MS oder ICP-OES
	5,0
25
70

	Blei
	ICP-MS oder ICP-OES
	25

	Quecksilber
Chrom VI (als Chrom)
Summe Tributylzinn (TBT) und Dibutylzinn (DBT)
	AFS oder ICP/MS
ICP/MS oder ICP/OES
Methode A7: GC/MS
Methode B7: GC/MS
IFA8: ICP-MS (als Summe zinnorganischer Verbindungen)
	2,0
1,0
0,5
0,05
1 (Bestimmungsgrenze)

	Summe sonstiger zinnorganischer Verbindungen
	Methode A7: GC/MS 
IFA8: ICP-MS
	5
5


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021).
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfprotokoll eines akkreditierten Prüflabors nach ISO/IEC 17025
	|_|



	2.2	Azo-Farbgeber
	
	

	In den Farbtonern und Tinten dürfen keine Farbstoffe oder Farbpigmente enthalten sein, die krebserzeugende aromatische Amine freisetzen können, die in der Liste aromatischer Amine in der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung), Anhang XVII, Anlage 813 (s. auch TRGS 614) genannt sind.
Im Fall der Tinten darf der Gehalt an primären Aminen im Azofarbstoff 0,05 Prozent nicht überschreiten.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch Herstellererklärung. Im Fall der Tinten Prüfprotokoll nach DIN 55610:1986 oder nach ETAD-Methode 212 (2016). Das Prüflabor muss nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sein.
	|_|

	2.3	Biozide in Tinten
	
	

	Als Konservierungsmittel dürfen nur Stoffe (Wirkstoffe bzw. Biozide) eingesetzt werden, für die im Rahmen der Biozidprodukt-Verordnung (EU Nr. 528/2012) ein Wirkstoff-Dossier zur Bewertung als Topfkonservierungsmittel (Produktart 6) eingereicht wurde. Wird nach erfolgter Bewertung eine Aufnahme eines Wirkstoffes in die Unionsliste der genehmigten Wirkstoffe für die Produktart 6 abgelehnt, so ist die Verwendung dieser Substanzen nicht mehr zulässig.
	[bookmark: _Hlk117090112]Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|



	2.4	Sonstige Inhaltsstoffe
	
	

	Toner und Tinten dürfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die in die sogenannte REACH-Kandidatenliste aufgenommen wurden (s. Tabelle 2). Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Ausschreibung.
Tabelle 2:	Bedingungen für den Ausschluss von Stoffen als konstitutionelle Bestandteile in Tonern und Tinten
	Gefahrenklasse
	Gefahrenkategorie
	CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350 Kann Krebs erzeugen

	Karzinogenität 
	Karz. 1A, 1B
	H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

	Karzinogenität
	Karz 2
	H351[footnoteRef:3] Kann vermutlich Krebs erzeugen. [3:  	Ausgenommen ist technisch notwendiges Titandioxid im Toner. Siehe Kriterium 2.5] 


	Keimzellmutagenität
	Muta. 1A, 1B
	H340 Kann genetische Defekte verursachen.

	Keimzellmutagenität
	Muta. 2
	H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

	Reproduktionstoxizität
	Repr. 1A, 1B 
	H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

	Reproduktionstoxizität
	Repr. 2
	H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021).
Darüber hinaus dürfen die Tinten und Toner als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe enthalten, die zu einer Kennzeichnung des Gemisches gemäß Anhang 1 nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 H-Sätzen führen oder die Kriterien für eine derartige Einstufung erfüllen (s. Tabelle 3).

	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	Tabelle 3:	Bedingungen für den Ausschluss von Stoffen als konstitutionelle Bestandteile in Tonern und Tinten
	Gefahrenklasse
	Gefahrenkategorie
	CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008

	Spezifische Zielorgantoxizität einmalige Exposition
	STOT SE1
	H370 Schädigt die Organe.

	Spezifische Zielorgantoxizität einmalige Exposition
	STOT SE2
	H371 Kann die Organe schädigen.

	Spezifische Zielorgantoxizität wiederholte Exposition
	STOT RE1
	H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

	Spezifische Zielorgantoxizität wiederholte Exposition
	STOT RE2
	H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021).
	
	

	2.5	Titandioxid
	
	

	Die Verwendung von pulverförmigem Titandioxid (TiO2) im Toner (Gemisch) ist zu begrenzen. Seit dem 1. Oktober 2021 muss die Menge aktiv zugesetztem TiO2 mit aerodynamischem Durchmesser kleiner als 10 µm unter 1 Prozent liegen. Die Verwendung von TiO2 < 1 Prozent ist weiterhin zugelassen, weil einatembare Emissionen über den Grenzwert für Partikelemissionen nach Kriterium 3.2 minimiert werden.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|



	3	Stoffliche Emissionen
	
	

	3.1	Emissionsmessungen elektrofotografischer Geräte
	
	

	Im Prüfprotokoll müssen die genaue Gerätebezeichnung des Prüfgeräts sowie der bei der Messung verwendete Tintentyp angegeben sein.
Die Emissionsraten in der Bereitschaftsphase und der Druckphase dürfen die Werte in Tabelle 4 nicht überschreiten.
Tabelle 4:	Zulässige Emissionsraten für elektrofotografische Geräte
	(Alle Werte in mg/h, außer Partikelemissionen)
	Monochrom-Druck
	Farbdruck

	Bereitschaftsphase
	TVOC*1
	1 (Tischgeräte)
2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 Liter)
	1 (Tischgeräte)
2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 Liter)

	Druckphase (Summe Bereitschafts- + Druckphase)
	TVOC*1
	10
	18

	
	Benzol
	< 0,05
	< 0,05

	
	Styrol
	1,0
	1,8

	
	Nicht identifizierte Einzelsubstanzen VOC
	0,9
	0,9

	
	Staub
	4,0
	4,0

	Druckphase
	PER10 PW 
[Partikel/10 min]*2
	2,5*10[footnoteRef:4] [4:  	Abweichend von der Norm DIN 33871-1 kann auf die Entfernung der OEM-Artikelnummer und/oder Logos verzichtet werden. Die deutliche Kennzeichnung als wieder befüllte Tintenpatrone, ist entsprechend Kriterium 1.6. verpflichtend.] 

	2,5*10[footnoteRef:5] [5:  	ebd.] 



*1 vgl. Liste der flüchtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von Bürogeräten mit Druckfunktion zu berücksichtigen sind.
PER10 = n,m * 10x [Partikel/10 min]
*2 Der Prüfwert wird schrittweise eingeführt und tritt erst ab 2025 voll in Kraft. Siehe Ausführungen im Folgenden.
Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021).
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch oder Prüfprotokoll eines akkreditierten Prüfinstituts
	|_|

	TVOC, Benzol, Styrol, Staub (gravimetrisch)
Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den Prüfwert für die Emissionsrate bei Monochromdruck einhält, ist eine zusätzliche Prüfung von Farbdruckgeräten im Monochromdruck nicht erforderlich. Bei Farbdruckgeräten wird die Staubemission im Farbmodus ermittelt, bei Monochromgeräten im Monochrommodus. Sofern der Seitendurchsatz SF um mehr als 20 Prozent unter dem Seitendurchsatz SM liegt, ist immer auch eine Prüfung im Monochromdruck durchzuführen und die Prüfwerte für den Monochromdruck sind gleichfalls einzuhalten.
Partikelemission im feinen und ultrafeinen Größenbereich
Für aufbereitete Tonerkartuschen, die zumindest in einem Tischgerät (Geräte mit einem Volumen ≤ 250 Liter) zum Einsatz kommen, die nach dem 1.1.2013 erstmalig in Verkehr gebracht wurden, ist der Prüfwert für die Partikelemission einzuhalten.
Für aufbereitete Tonerkartuschen, die ausschließlich in Standgeräten (Geräte mit einem Volumen > 250 Liter) zum Einsatz kommen, die nach dem 1.1.2017 erstmalig in Verkehr gebracht wurden, ist der Prüfwert für die Partikelemission einzuhalten.
Hierfür gelten folgende Bedingungen
Bei Farbdruckgeräten wird die Partikelemission im Farbmodus ermittelt. Sofern der Seitendurchsatz SF um mehr als 20 Prozent unter dem Seitendurchsatz SM liegt, ist immer auch eine Prüfung im Monochromdruck durchzuführen und die Prüfwerte sind einzuhalten. Bei Monochromgeräten wird die Partikelemission im Monochrommodus ermittelt.
Die Prüfung der Partikelemission ist in allen baugleichen Konfigurationen der Geräte möglich.
Ist die Partikelemission „nicht quantifizierbar“, so gilt der Prüfwert als eingehalten.
Für aufbereiteten Tonerkartuschen gelten die folgenden Prüfwerte:
Seit dem 01.01.2021 gilt der Prüfwert PER10 PW [Partikel/10 min] von ≤ 3,5*10
Ab dem 01.01.2023 gilt der Prüfwert PER10 PW [Partikel/10 min] von ≤ 3,0*10
Ab dem 01.01.2025 gilt der Prüfwert PER10 PW [Partikel/10 min] von ≤ 2,5*10
Die Bestimmung ist bei gleichem Modultyp (identischer Bauform) für Kartuschenfamilien von Druckern, Kopierern oder Multifunktionsgeräten an dem Gerät mit der höchsten maximalen Druckgeschwindigkeit durchzuführen.
	
	



	3.2	Emissionsmessungen Tintenstrahlgeräte
	
	

	Im Prüfprotokoll müssen die genaue Gerätebezeichnung des Prüfgeräts sowie der bei der Messung verwendete Tintentyp angegeben sein.
Die Emissionsraten in der Bereitschaftsphase und der Druckphase dürfen die Werte in Tabelle 5 nicht überschreiten.
Tabelle 5:	Zulässige Emissionsraten für Tintenstrahlgeräte
	(Alle Werte in mg/h, außer Partikelemissionen)
	Monochrom-Druck
	Farbdruck

	Bereitschaftsphase
	TVOC*1
	1 (Tischgeräte)
2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 Liter)
	1 (Tischgeräte)
2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 Liter)

	Druckphase (Summe Bereitschafts- + Druckphase)
	TVOC*1
	10
	18

	
	Benzol
	< 0,05
	< 0,05

	
	Styrol
	1,0
	1,8

	
	Nicht identifizierte Einzelsubstanzen VOC
	0,9
	0,9

	
	Staub
	4,0
	4,0


*1 vgl. Liste der flüchtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von Bürogeräten mit Druckfunktion zu berücksichtigen sind.
Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte (DE-UZ 177, Ausgabe Juli 2021).
Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den Prüfwert für die Emissionsrate bei Monochromdruck einhält, ist eine zusätzliche Prüfung von Farbdruckgeräten im Monochromdruck nicht erforderlich. Sofern der Seitendurchsatz SF um mehr als 50 Prozent unter dem Seitendurchsatz SM liegt, ist immer auch eine Prüfung im Monochromdruck durchzuführen und die Prüfwerte für den Monochromdruck sind gleichfalls einzuhalten.
Die Bestimmung ist bei gleichem Modultyp bzw. Farbgeber (identischer Bauform) für Tintenpatronenfamilien von Druckern, Kopierern oder Multifunktionsgeräten an dem Gerät mit der höchsten maximalen Druckgeschwindigkeit durchzuführen.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfprotokoll eines akkreditierten Prüfinstituts
	|_|



	3.3	Gebrauchstauglichkeit
	
	

	Tintenpatronen, Druckmodule oder Tonerbehälter müssen verschlossen sein, so dass bei Lagerung und Transport kein Tonerstaub oder sonstiger Farbgeber austreten kann.
Die mit monochromem oder farbigem Toner oder Tinten aufbereiteten Module oder Patronen müssen die Anforderungen der Normen DIN 33870-1 (für monochrome Druckgeräte) bzw. DIN 33870-2 (für 4-Farb-Druckgeräte) oder DIN 33871-1 (Tintenpatronen) erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfungen sind für jeden Tintenmodul/Tonerkartuschen-Typ entsprechend Anhang C der oben genannten Normen zu dokumentieren.
Der Hersteller hält für jeden aufbereiteten Tinten-/Tonerkartuschen-Typ bzw. bei Sammelbestellungen für jedes Sortiment ein auf die Artikelnummer bezogenes Sicherheitsdatenblatt (gemäß § 6 der Gefahrstoffverordnung und Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) für die/den darin verwendeten Tinte/Toner in deutscher oder ggf. in englischer Sprache vor.
	Ausschlusskriterium 
Nachweis durch Prüfbericht eines akkreditierten Prüflabors nach DIN 33870-1 bzw. DIN 33870-2 oder DIN 33871-1 und Sicherheitsdatenblatt
	|_|



